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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1974

Norm

StVO §20 IA3

StVO §20 IE

Rechtssatz

Wer die zulässige Höchstgeschwindigkeit einhält oder doch mit einem ihr angenäherten Tempo fährt, muß dem

Verkehrsgeschehen erhöhte Aufmerksamkeit widmen und entsprechend reagieren können; ihm kann nur eine

verkürzte Reaktionszeit zugebilligt werden.
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